
  13.10.1983 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.10.1983 

Geschäftszahl 

82/15/0128 

Rechtssatz 

Im Fall der behördlichen Auflösung eines Vereines wird die in den §§ 39 Z 5 und 41 Abs 2 BAO angeordnete 
satzungsmäßige Vermögensbindung durch die gesetzliche Vermögensbindung auf Grund der Vorschrift des § 27 
Abs 2 des Vereinsgesetzes 1951 substituiert. Es ist daher nicht begünstigungsschädlich, wenn in der Satzung 
eines Vereines keine Regelung über die Verwendung des Vermögens für den Fall der behördlichen Auflösung 
des Vereines enthalten ist. 


